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BETREFF  Umsatzsteuer; 

Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (§ 13b UStG) durch 
das Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU 
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften auf Lieferungen von Edelmetallen 
und unedlen Metallen; 

  Verlängerung der Nichtbeanstandungsregelung 
   BEZUG  BMF-Schreiben vom 26. September 2014 

- IV D 3 - S 7279/14/10002 (2014/0847817) -; 
Ergebnis zu TOP 19 der Sitzung USt V/14 

   GZ  IV D 3 - S 7279/14/10002 
DOK  2014/1071127 

  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird die Übergangsregelung in Abschnitt II Nr. 2 des BMF-Schreibens vom 
26. September 2014 - IV D 3 - S 7279/14/10002 (2014/0847817) -, BStBl I S. 1297, für Lie-
ferungen von Edelmetallen (mit Ausnahme der Lieferungen von Gold, soweit sie bereits vor 
dem 1. Oktober 2014 unter § 13b Abs. 2 Nr. 9 UStG fielen), unedlen Metallen, Selen und 
Cermets bis zum 30. Juni 2015 verlängert. Sie ist damit für Lieferungen der vorgenannten 
Gegenstände in folgender Fassung anzuwenden: 
 
„Bei Lieferungen von Edelmetallen (mit Ausnahme der Lieferungen von Gold, soweit sie 
bereits vor dem 1. Oktober 2014 unter § 13b Abs. 2 Nr. 9 UStG fielen), unedlen Metallen, 
Selen und Cermets, die nach dem 30. September 2014 und vor dem 1. Juli 2015 ausgeführt 
werden, ist es beim leistenden Unternehmer und beim Leistungsempfänger nicht zu beanstan-
den, wenn die Vertragspartner einvernehmlich noch von der Steuerschuldnerschaft des leis-
tenden Unternehmers nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 UStG ausgegangen sind. Voraussetzung hierfür 
ist, dass der Umsatz vom leistenden Unternehmer in zutreffender Höhe versteuert wird. 
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Seite 2  Dies gilt entsprechend auch in den Fällen, in denen das Entgelt oder ein Teil des Entgelts nach 

dem 30. September 2014 und vor dem 1. Juli 2015 vereinnahmt wird und die Leistung erst 
nach der Vereinnahmung des Entgelts oder von Teilen des Entgelts ausgeführt wird. Ab-
schnitt II Nummer 1.1 des BMF-Schreibens vom 26. September 2014  
- IV D 3 - S 7279/14/10002 (2014/0847817) -, BStBl I S. 1297, gilt entsprechend.“ 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 

 
 


